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§ 10 Stmk. HAG 2013 Einrechnung
der Abgabe

 Stmk. HAG 2013 - Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Wer einen bereits in einer anderen österreichischen Gemeinde zu dieser Abgabe herangezogenen Hund erwirbt oder

mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines zur Abgabe bereits herangezogenen Hundes einen neuen

Hund anscha t, kann gegen Ablieferung der Abgabequittung die Einrechnung der bereits für den gleichen Zeitraum

entrichteten Abgabe verlangen.

In Kraft seit 01.01.2013 bis 31.12.9999
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